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Das „spätzeitliche Ägypten" sollte zunächst einmal als Begriff klar definiert werden, 
um Mißverständnisse zu vermeiden. Man kann darin entweder den gesamten Zeitbe
reich nach dem Neuen Reich verstehen, oder sich auf die Zeit ab der 25. Dynastie 
beschränken, wie es in der neueren Ägyptologie üblich wird, nachdem man die 21.
24. Dynastie (ca. 1070712 v. Chr.) als „Dritte Zwischenzeit" etikettiert hat.1 Der 
Unterschied im Startpunkt ist insofern alles andere als unerheblich, als gerade die 
Dritte Zwischenzeit eine Phase ist, in der anerkanntermaßen sehr viele wichtige 
Dinge durch Gottesentscheid über Orakel geregelt wurden.2 Da diese Epoche somit 
für mein Thema besonders relevant ist, habe ich mich entschlossen, sie hier randlich 
mit einzubeziehen, auch wenn ich vorrangig auf späterem Material basiere. 

Auch die Abgrenzung nach unten hin ist nicht evident. Die „Spätzeit" im stren
gen Sinne der Definition endet dort, wo mit der makedonischen Eroberung die grie
chischrömische Zeit Ägyptens beginnt. Ich habe mich allerdings im Folgenden dafür 
entschieden, auch diese Epoche noch mit in Betracht zu ziehen, da zum einen die 
hier vergleichsweise gute Beleglage von Vorteil ist, zum anderen wenigstens im ägyp
tischen Milieu mir doch mehr Kontinuitäten als Brüche vorzuliegen scheinen.3 

Wenn ich hier die Gerichtsbarkeit sowohl der Götter als auch der Menschen an
spreche, weiß ich mich zumindest insofern auf sicherem Grund, als die Unterschei
dung auch einer eigenägyptischen Terminologie entspricht. Relevant ist hier die Aus
sage in einem sogenannten Orakeldekret. Dabei handelt es sich um eine typische 
Textgattung der 3. Zwischenzeit, in der die Götter in einem Orakelverfähren schrift
lich Heils und Schutzzusagen für die Zukunft namentlich genannter Nutznießer ge
ben. In ihnen heißt es einmal auch: iw=n (r) ci.t wcc n=f ncr nb ncr.t nb.t nti lw=f (r) 
sm m-blh^w lw=n (r) ci.t n^f pl mlc (m) knb.t ncr knb.t rmc.w „Wir werden jeden 
Gott und jede Göttin, vor die er geht, zu seinen Gunsten urteilen lassen. Wir werden 
ihm Recht geben in einem Gottesgericht und in einem menschlichen Gericht" (Ora
cular Amuletic Decrees T3 rt. 5962; Edwards 1960, 75, Taf. XXVIII). Fortgesetzt 
wird dies direkt mit /w=« (r) htb chiw.ti nb shm.t nb nti iw^w (r) et bin r~f m-bih ncr 
m-blh rmc m-blh rmc nb (n) wnc.wt nb „wir werden jeden Mann und jede Frau töten, 

1 Diese Epoche ist durch Kitchen 1973 (31995) etabliert worden. 
2 Römer 1994. 
3 Vgl. hinsichtlich der Periodisierung Schneider 2003, 252-256 (mit teilweise problematischen 

Ansätzen). 
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die gegen ihn schlecht sprechen werden vor einem Gott oder einem Menschen, vor 
jedem Menschen jeglicher Art" (T3 rt. 63-66) - eine Versicherung, die mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit auf Anklagen oder Zeugenaussagen zu beziehen ist. 
Dabei sollte man betonen, daß es sich um ausgesprochen diesseitige Dokumente han
delt, das „Göttergericht" also zweifelsfrei seinen Sitz im Leben hat und sich nicht 
auf ein nachtodliches Jenseitsgericht bezieht. Die Äußerung impliziert somit, daß es 
realiter in dieser Zeit sowohl Gerichte gab, in denen ein Gott die Entscheidung traf, 
als auch solche, bei denen das Urteil Menschen überlassen blieb. 

Um sich dieser Realität zu nähern, ist ein Blick auf die Konkreta des damaligen 
Gerichtswesens sinnvoll. Es ist in den letzten Jahren zunehmend herausgearbeitet 
worden, daß es ein Konzept von Gerechtigkeit am Tempelportal gab, dem eine reale 
Situierung der Gerichtshöfe zugrunde lag.4 Dies ist gerade für die griechischrömi
sche Zeit gut belegt. Davon abzutrennen ist noch eine weitere Option, nämlich die 
Einrichtung eines Platzes hinten am Tempel, der als Ort des direkten Flehens zur 
Gottheit relevant war.5 Dieser Bereich wird in der Forschung als „Gegentempel" be
zeichnet und bietet vor allem die Option, daß der Flehende dadurch der innersten 
Kapelle mit Präsenz des Gottes in Form einer Statue real nahe sein konnte, nur durch 
eine Wand abgetrennt, gleichzeitig sich aber so außerhalb des inneren Tempels be
fand, daß er dort noch direkten Zugang hatte, ohne sich den Zugangsrestriktionen 
und langwierigen Reinheitsvorschriften unterwerfen zu müssen, die für das Herz des 
Tempels selbst galten. Auf die Frage des Flehens werde ich später noch eingehen. 

In jedem Fall relevant ist die Frage, inwieweit die Richter gleichzeitig der Pries
terschaft angehörten. Für die ptolemäische Epoche, aus der wir die beste Dokumen
tation haben, ist dies in den einzigen beiden erhaltenen und bereits ausreichend pub
lizierten Protokollen von Gerichtsverhandlungen eindeutig der Fall.6 Allerdings ver
liert diese Tatsache an Relevanz, wenn man sich die Partizipation der Bevölkerung 
am Tempel genauer betrachtet. Insbesondere angesichts der ägyptischen Sitte rotie
render Teilzeitpriester war der Grad der Bevölkerung mit Einbindung in das priester
liche Milieu in der Ober und Mittelschicht sicher ein sehr erheblicher,7 so daß es 
eher überraschend wäre, wenn die Richter nicht Mitglied der Priesterschaft gewesen 
wären. Das in unseren modernen Köpfen spukende Bild eines spezifischen und zah
lenmäßig begrenzten Klerus, neben dem eine völlig andere weltliche Verwaltung 
steht, dürfte eher Mißverständnissen Vorschub leisten. 

Wenigstens in einem Fall scheint es auch klar, daß sich diese Richter im Gerichts
haus des lokalen Tempels befanden.8 Dieser religiöse Hintergrund bleibt allerdings ein 
genereller und vertraut allenfalls das Recht allgemein dem Schutze der Gottheiten an; 
Auswirkungen auf die konkrete Durchführung muß er nicht haben. So werden eben 

4 Quaegebeuer 1993; Derchain 1995; Cannuyer 1998. 
5 Quaegebeur 1997; Guglielmi 1994; Brand 2007, 60-61. 
6 Thompson 1934; el-Aguizy 1988. Vgl. Allam 1991, 117 u. 120f. 
7 Quack 2004a. 
8 el-Aguizy 1988,54. 



Göttliche Gerechtigkeit und Recht am Beispiel des spätzeitlichen Ägypten 137 

diese Prozesse ausschließlich anhand der Aussagen der Parteien und der rechts
gültigen Dokumentation, teilweise unter Zugrundelegung explizit zitierter könig
licher Gesetze entschieden. Orakel, Gottesurteil und Eide kommen nicht zur Anwen
dung. Ich werde später versuchen, den Raum dieser Mechanismen im Rechtswesen 
auszuloten. 

Hier möchte ich auch den Befund des „Buches vom Tempel" einbringen, eines 
großen Handbuches über den Betrieb an einem idealen ägyptischen Tempel, an dessen 
Edition ich derzeit arbeite.9 Als höchster Rang im Tempel genannt ist dort der Gou
verneur und Prophetenvorsteher (hj.ä-c imi-r' hm.w-ncr). Er bildet so etwas wie das 
Zwischeglied zwischen der Staatsverwaltung und der inneren Administration des 
Tempels. Dabei hat er auch richterliche Kompetenzen, die ein wörtliches Zitat ver
dienen. „Er ist es, dem gemeldet wird durch den Schreiber sowie [...], indem man 
jemanden ins Unrecht setzt beim Beenden (wrtl. „Herauskommen aus") seines Auf
trages, wobei man den Kundigen lobt, den Unwissenden tadelt, indem man seine Tat 
bestraft mit Schlägen, mit Haft, mit Gütereinziehung im Tempel, auf dem Feld und 
in der Stadt und in einem anderen Gau [...] Wesir [...]. Was jeden betrifft, dessen Fall 
gefunden wird, der es verdient, zu schlagen, zu inhaftieren oder Güter einzuziehen, 
so wird er zur Residenz gebracht  Variante: Der älteste Königssohn [...]. Sie sind 
es, die ein Dekret des Königs empfangen, das aus der Residenz kommt sowie ein 
Verhör der Angelegenheiten, die über sie kommen, um zu befehlen [...] Meldung 
davon an die Majestät des Palastes [...]". Einerseits beeinträchtigt die mäßige 
Texterhaltung leider die Auswertung, andererseits ist eine rechtsgeschichtliche Ver
ortung dadurch nicht unproblematisch, daß das genaue Entstehungsdatum der 
Komposition unsicher ist. Obgleich alle erhaltenen Abschriften römerzeitlich sind, 
gibt es gute Gründe, mit einer deutlich früheren Kompositionszeit, eventuell sogar 
im 2. Jahrtausend v. Chr. zu rechnen, so daß man den Text nicht verläßlich als Bild 
spätzeitlicher Realität heranziehen kann. In jedem Fall ist festzuhalten, daß auch bei 
juristischen Problemfällen innerhalb des Tempels die staatliche Verwaltung der Re
sidenz maßgeblich bleibt  es gibt wenigstens für die schwereren Fälle, die hier be
handelt werden, keine autonome Sonderrechtsprechung, die im Tempelbereich bleibt 
und z.B. rein auf der Basis von Gottesurteilen beruht.10 Tatsächlich werden letztere 
in den bislang erschlossenen Bereichen des Buches vom Tempel nirgends genannt. 

Dennoch sind juristische Entscheidungen durch Gottesurteil bzw. Orakel in der 
Forschung an sich gut bekannt. Der Gottesstaat des Amun, der in der 21. Dynastie in 
Theben eingerichtet wurde, gilt ägyptologischerseits immer als Musterbeispiel. Hier 
finden wir Orakel als Mittel der Rechtsfindung sowie der Absicherung wichtiger 
Transaktionen." Teilweise ist dies auch als Zeichen für einen Niedergang der Kultur 

9 Vorberichte u.a. in Quack 2000; Quack 2004a. 
10 Die u.a. von Allam 1974 postulierten eigenständigen Gerichtshöfe der Tempel im Kontrast zu 

einer profanen Rechtsprechung erfahren somit keine Unterstützung durch diesen Text. 
11 Cemy 1962; Römer 1994; Kruchten 1997; von Lieven 1999; Römer 2003; Winand 2003. 
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verstanden worden12 - sicher auf dem Hintergrund eines modernen aufgeklärten 
Zeitalters, dem es unverantwortlich erschien, Rechtsentscheidungen einem dubiosen 
göttlichen Willen zu überlassen, der auch noch leicht zu manipulieren war. 

Statt die gut bekannten Texte nochmals durchzusprechen, möchte ich hier den 
Akzent auf solche Quellen legen, die einerseits chronologisch später sind, anderer
seits in der Forschung unter dem Aspekt des göttlichen Gerichts bislang weniger 
Aufmerksamkeit gefunden haben. Zunächst möchte ich einen literarischen Text anfüh
ren, nämlich den Papyrus Spiegelberg.13 Er stammt als Handschrift etwa aus der spä
ten Ptolemäerzeit, dem l. Jhd. v. Chr. Die in ihm geschilderten Ereignisse haben 
eine historische Situierung am Ende der Libyerzeit (frühes 7. Jhd. v. Chr.), doch tut 
man gut daran, in den Details nicht allzu viel historische Treue anzunehmen. Immer
hin ist der Text unbeschadet seiner Fiktionalität ein wertvolles Zeugnis dafür, was 
man sich als Verfahrensablauf vorstellen konnte bzw. als normal erwartete. 

Die Handlung spielt sich während des Talfestes in Theben ab, als die Barke und 
Kultstatue des Amun aus dem Tempel herausgekommen ist, um auf der anderen 
Seite des Nil die Tempel der verstorbenen Könige zu besuchen. Dort soll Prinz 
AnchHor eine Pfründe erhalten. Allerdings tritt hier auch ein junger Priester des 
Horus auf, der Anspruch darauf erhebt und diesen von einem Anrecht bereits seines 
Vaters ableitet. Der König befragt darauf den gerade in Prozession erschienenen 
Gott Amun, der den Anspruch des Priesters zunächst auch bestätigt (2, 13f.). Die 
Dinge nehmen dann eine konfliktreiche Wende, wobei der Priester mit seiner Unter
stützung durch Hirten zeitweise die heilige Barke kapert und den Prinzen sowie ei
nen Heerführer gefangen nimmt. Die Autorität des Amun bleibt aber ungebrochen, 
da er sowohl über den Ausgang an sich als auch über die militärischen Maßnahmen 
und die Auswahl der heranzuziehenden Krieger immer wieder befragt wird. Immer
hin ist aber bemerkenswert, was der König auf den Anspruch des Priesters und die 
erste Entscheidung des Gottes in seinem Sinne erwidert. Er fragt nämlich, warum er 
nicht vorher gekommen und dies vorgebracht habe, bevor er dem Hohepriester ge
schrieben habe, dann hätte er ihm die Pfründe gegeben. Dies erweckt schon den Ein
druck, als ob die einmal getroffene Entscheidung so bindend war, daß sie selbst 
durch ein Gottesurteil nicht mehr aufgehoben werden konnte. Möglicherweise ist 
zunächst auch in Abwesenheit des jungen Priesters die Übergabe der Pfründe im 
Rahmen eines Gottesorakels erfolgt, und wir wissen aus erhaltenen Orakelaufzeich
nungen, wieviel Wert darauf gelegt wurde, den Gott auf die getroffene Entscheidung 
ohne Revisionsmöglichkeit festzulegen.' 

Während der Ptolemäerzeit kann man eine Entscheidung einer Rechtssache 
durch göttliches Orakel besonders gut in den Papyri Hawara Lüddeckens 4a und 4b 
verfolgen, in denen ein Verfahren aufgerollt wird, bei dem eine Witwe gegen einen 

12 Belege für diese Haltung sind bei Traunecker 1997, 35 zusammengestellt. 
13 Spiegelberg 1910; Hoffmann 1995a, 1995b; Tait 2000; Quack 2005, 54-58. 
14 Römer 1994, 224-228. 
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Mumifizierer klagt.15 Sie hat ihren Mann einbalsamieren lassen, im Verlauf des Ver
fahrens wurde er dann einem anderen Balsamierer übergeben, der ihn eigentlich nur 
zu einem bestimmten Grab bringen sollte. Möglicherweise sind üble Gerüchte der 
Witwe zugetragen worden, jedenfalls besteht sie auf einem Verfahren. Der verdäch
tige Balsamierer wird juristisch verpflichtet, eine Gestalt namens „TeschNefer der 
Gott" anzurufen und ihr zu versichern, es sei nichts Unrechtes mit der Mumie weder 
durch ihn selbst noch einen anderen getan worden, und dieser Gott müsse es bestäti
gen. Tatsächlich geschieht dies auch von einem Tag auf den anderen, und die Witwe 
versichert daraufhin, typisch ägyptischem juristischen Verfahren gemäß, daß sie 
keinerlei Ansprüche mehr gegen den Beklagten habe. Beim Orakelgeber dürfte es 
sich um einen vergöttlichten Menschen handeln, da diese Namensform bei Men
schen häufig, für Götter dagegen singulär ist. 

Nun könnte man aus diesem Material den Schluß ziehen, daß prinzipiell die Göt
ter die Entscheidungshoheit haben, ich sehe die Lage aber anders. Gottesurteile 
mögen zu manchen Zeiten häufiger als zu anderen sein, aber sie haben immer noch 
eine Struktur und einen definierten Platz in der Gesellschaft, auch wenn unsere 
spröden Quellen ihn nicht immer erkennen lassen. Dieser dürfte dort zu sehen sein, 
wo sonstige Mittel der Wahrheitsfindung nicht mehr greifen, wie ich im Folgenden 
noch genauer ausführen werde.16 

Mit der Institution der Götter als Rechtsentscheid enger zusammenhängen dürfte 
auch derjenige der Götter als Rechtssicherer und Bestrafer von Frevlern. In diesen 
Zusammenhang einzuordnen sind die Fluchformeln, mit denen einmal getroffene 
Satzungen vor Verletzungen geschützt werden sollen.17 Sie haben auffällige chrono
logische Verteilungen; d.h. es gibt sie einerseits in der Ersten Zwischenzeit, dann 
zunächst kaum, aber stark ansteigend wieder in der Ramessidenzeit und später. Die 
dahinterstehende Konzeption, daß die Götter aktiv in der Welt eingreifen, um 
Missetäter zur Rechenschaft zu ziehen, ist auch die notwendige Voraussetzung für 
Gotteseide, zu denen ich noch kommen werde. 

Die Konzeption eines Eingreifens der Götter findet sich auch in der erzählenden 
Literatur. Hier gibt es die Vorstellung, daß Gottheiten Übeltäter bestrafen bzw. un
verdientes Leid beheben. In diesem Bereich ist insbesondere die Göttin Isis einschlä
gig, die in der Spätzeit bereits in Ägypten selbst zu einer machtvollen Instanz wird, 
welche nach eigenen Entscheidungen das Schicksal verändern kann. Noch unver
öffentlicht, aber in Vorberichten verfügbar ist die Erzählung von Bes (Quack 2005, 
46f. Hoffmann/Quack 2007, 5559). Dieser schließt zunächst mit einem Kameraden 
einen Bund, um dessen Geliebte vor einer unwillkommenen anderen Verheiratung 
zu retten. Zunächst scheint alles zu gelingen, dann aber bringt Bes seinen 
Kameraden um und will das Mädchen für sich haben. Dieses gibt vor, zunächst nur 

15 Lüddeckens 1998, 3754; Pasek 2007, Band 1, S. 499501, Band 2, S. 237248. 
16 Vgl. bereits Lloyd 1976, 347, der vermutet, die Gerichte hätten Angelegenheiten dem Gottesur

teil überlassen, von denen sie das Gefühl hatten, sie lägen außerhalb ihrer Kompetenz. 
17 Vgl. Morschauser 1991. Zur Bewertung der Flüche s. Willems 1990; Assmann 1992. 
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ihren Freund bestatten zu wollen, begeht aber tatsächlich in dessen Grab Selbstmord. 
Hierauf erscheint die Göttin Isis, welche Bes mit „Wehe, du Frevler" anredet und 
hart straft. Er wird mit Aussatz geschlagen, so daß er sich aus Ägypten entfernen und 
in die nubische Wildnis zurückziehen muß. 

Eine andere göttliche Bestrafung wird im demotischen Gedicht vom Verkomme
nen Harfner geschildert, das auf einem römerzeitlichen Papyrus überliefert ist.18 Der 
Protagonist erregt den Zorn der Göttin u.a. dadurch, daß er kultische Verhaltensre
geln und Reinheitsvorschriften nicht einhält. Es gibt Indizien dafür, daß dieses Ge
dicht zu Anlaß eines Festes der Göttin öffentlich vorgetragen wurde, sozusagen als 
mahnendes Beispiel dafür, wie Leute enden, welche die strafende Macht der Gott
heit nicht beachten. 

Eben diese strafende Macht will man gelegentlich auch ganz bewußt gegen seine 
Feinde instrumentalisieren. Als besonders einschlägiges Beispiel möchte ich den 
Papyrus Rylands IX herausgreifen, der aus der Zeit Dareius' I. stammt19. Bei ihm 
dürfte es sich um den Entwurf einer Eingabe in einem verwickelten Rechtsfall han
deln, der im Zusammenhang zwischen einer Familie und der lokalen Priesterschaft 
des Amun steht. Letztere schafft es, dieser das (aus Sicht der betroffenen Familie) 
rechtmäßige Amt des Propheten zu entreißen und je nach Lage vorteilhaft zu verscha
chern. Während die Masse des Papyrus die Familiengeschichte als Bericht aufrollt, 
steht am Ende eine Kopie von demotischen Gedichten, welche angeblich der Gott 
selbst inspiriert hat. Darin wird Amun aufgefordert, den Frevlern nicht gnädig zu 
sein, sondern sie hart zu strafen. Aufzählungen ihrer moralischen Verkommenheit 
dienen als Rechtfertigung. Die Niederschrift dieses Textes im Rahmen des sonstigen 
Papyrus überrascht vielleicht weniger, wenn man sich die Bedeutung des Flehens 
und der erwarteten göttlichen Eingriffe im normalen Rahmen des ägyptischen Rechts
wesens vor Augen stellt. 

Selbst auf der Ebene der göttlichen Strafe kann allerdings der Einbau einer Kon
trollinstanz als angemessen betrachtet werden. Dies scheint insbesondere da zu gel
ten, wo es sich um Todesurteile handelt. Ein gut bekannter Fall ist die sogenannte 
erste SetneErzählung.20 Dort will Prinz Naneferkaptah ein magisches Buch erwer
ben, das der Gott Thot selbst geschrieben hat und das im Meer von Koptos deponiert 
ist. Dazu unternimmt er eine gefährliche Expedition, tötet die Wächterschlange und 
raubt das Buch. Thot erfährt davon und klagt vor dem Sonnengott gegen Nanefer
kaptah. Daraufhin wird ihm freier Handlungsspielraum mit diesem und all seinen 
Angehörigen eingeräumt. Thot schickt einen Dämon auf die Erde, der dafür sorgt, 
daß erst der Sohn und dann die Frau des Naneferkaptah bei der Rückreise vom Schiff 
fallen und ertrinken; Naneferkaptah begeht Selbstmord. Bemerkenswert für uns ist, 
daß Thot, obwohl von Ägyptologen u.a. als Gott der Gerechtigkeit verstanden, nicht 

18 Thissen 1992; Quack 2005, 83-85. 
19 Vittmann 1998; Quack 2005, 81 f u . 162-166. Hoffmann / Quack 2007, 22-54. 
20 Edition Griffith 1900; Goldbrunner 2006; Überblick in Quack 2005, 30-35. Zu den strafenden 

Botendämonen allgemeinen s. von Lieven 2000, 50-55. 
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einfach zur Selbstjustiz greifen bzw. alleinverantwortlich handeln darf. Vielmehr 
stellt der Sonnengott als Götterkönig die oberste Instanz dar, die allein derartige 
Todesurteile autorisieren kann. 

Derartige Strukturen führen dazu, daß man sich im Zweifelsfall am besten direkt 
eben an den Sonnengott wendet. Genau dies ist in einer Tierfabel im Rahmen des 
sogenannten Mythos vom Sonnenauge belegt.21 Darin geht es darum, daß Katze und 
Geierin einen Pakt geschlossen haben, jeweils die Jungen der anderen nicht zu über
fallen, wenn diese selbst auf Nahrungssuche fort ist. Infolge einer unglücklichen 
Verkettung wird diese Vereinbarung durch die Geierin gebrochen. Daraufhin fleht 
die Katze zum Sonnengott und fleht ihn mit den Worten an „mögest du mein Recht 
mit der Geierin kennen, die über meine Jungen hergefallen ist, nachdem sie die Eide 
[mißachtet hat, die sie m]ir [schwur]." (Mythus Leiden 3, 13). Erneut wird ein Dä
mon zur Vergeltung auf die Erde geschickt; er sorgt durch einen Trick dafür, daß das 
Nest der Geierin mit ihren Jungen abbrennt. 

Derartige Texte setzen das Flehen an die Gottheit als direkten Sprechakt voraus; 
so etwas würde aus sich heraus keine faßbaren Spuren für spätere Forscher hinter
lassen. Dabei spielt aber auch die für die ägyptische Religion durchaus relevante 
Frage eine Rolle, inwieweit man überhaupt direkten und unmittelbaren Zugang zur 
Gottheit hat. Gerade sofern dies nicht gegeben ist und andere Umstände vorliegen, 
ist die Chance auf heute noch faßbare Relikte größer. 

Relevant sind hier die sogenannten Briefe an Götter, bei denen es sich um eine 
sehr weitgehend spätzeitliche Sitte handelt.22 Der bislang älteste bekannte stammt 
aus der 19. Dynastie, ein weiterer aus der 20.,23 alle anderen sind demotisch ge
schrieben und nicht vor der 26. Dynastie entstanden. Gleichzeitig kann man in ihrer 
Chronologie einen realen Wandel der ägyptischen Mentalität fassen. Sie lösen 
nämlich eine andere Textgattung ab, die Briefe an Tote. Diese sind bis ins Neue 
Reich hin häufig,24 dann gibt es noch einen abnormalhieratischen Text .5 Man sollte 
dies allerdings nicht einfach als Wandel der als relevant erachteten Ansprechpartner 
verstehen, da damit auch veränderte Bedürfnisse einhergehen. In den Briefen an To
te geht es sehr oft, sicher in der Mehrzahl der Fälle, darum, die Verstorbenen (meist 
Verwandte) zu besänftigen und sich ihnen gegenüber zu rechtfertigen, wenn man 
den Verdacht hat, daß sie aus einem Groll heraus Schaden bewirken. Die demoti
schen Briefe an Götter sind dagegen stets Äußerungen von Personen, die sich von 
Menschen ungerecht behandelt fühlen und von den Göttern auf Unterstützung 
hoffen  teilweise wird explizit gesagt, daß sie keinen menschlichen Schützer haben. 
Allenfalls verwahren sie sich gegen ihrer Meinung nach unberechtigte Klagen ande

21 Textedition Spiegelberg 1917; de Cenival 1988; vgl. Quack 2005, 128-139; Hoffmann / Quack 
2007, 195-229. 

22 Zu ihnen s. Migahid 1986. 
23 Beide übersetzt bei Wente 1990, 219. 
24 Zusammenstellung des Materials bei Wente 1990, 211-219. 
25 Jasnow, Vittmann 1992/93; zum Verhältnis der Textarten s. Hughes 1958, 3-5. 
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rer Personen. Daneben gibt es noch die nichtjuristischen Fälle, wie etwa Bitten um 
Genesung oder Fruchtbarkeit. Somit sind die Briefe an Götter strukturell der genaue 
Gegenpol zum Flehen um göttliche Gnade. Man bittet nicht etwa um Vergebung für 
eigene Fehler, sondern will diejenigen anderer verfolgt sehen. Dabei ist zweifellos 
an eine Einwirkung der Götter auf diesseitige Zustände gedacht.27 

Mit den Flüchen und den hier vorgestellten Berichten über bzw. Wunsch nach 
Bestrafung wird die zornige Seite der Gottheit angesprochen. Ihr zur Seite steht aber 
auch die vergebende. Schon spätestens seit dem Neuen Reich voll ausgeprägt kennt 
man aus Ägypten die Konzeption, daß die Götter gnädig sind und zu dem kommen, 
der zu ihnen ruft. Ganz typisch sind etwa Floskeln ä la „gnädiger Gott, der zu dem 
kommt, der ihn ruft" (Stele Leiden F 93/1 ).28 In der Forschung wird so etwas meist 
unter dem nicht unproblematischen Begriff der persönlichen Frömmigkeit einge
ordnet. Diese Formeln begegnen nicht nur im Neuen Reich, sondern auch in der 
Spätzeit.29 Ein gutes Beispiel findet sich etwa in einem Hymnus an Chnum im Tem
pel von Esna, wo es heißt ipß) Ims-ib nti lyi n cs n=/„Oh der Mitleidige, der zu dem 
kommt, der ihn ruft" (Esna 368, 34).30 Da es sich hier um einen Text handelt, der 
nicht nur der erhaltenen Abschrift nach aus der Römerzeit stammt, sondern 
sprachlich auch tatsächlich dezidiert jung ist, kann man ihn mit besonderes großer 
Berechtigung als Zeugnis für eine real weiterbestehende Relevanz des Konzepts, 
nicht nur für eine literarische Weitertradierung von Motiven betrachten. 

Diese Art des Flehens ist auch kulturell verankert. In einem Weisheitstext gibt es 
ganz am Schluß die Anweisung „Ermatte nicht, zum Gott zu rufen; er hat seine 
Stunde zu hören." (Chascheschonqi 28, 10). Praktisch wörtlich identisch wird dieser 
Spruch auch in einer Anrufung an den verstorbenen BuchisStier zitiert (Ostrakon 
Bucheum 167, rt. 9f.).3' 

Im Rahmen eines sonst mutmaßlich aus dem Schulbetrieb stammenden Textes 
(Ostrakon Berlin 12902)32 findet sich eine Anrufung „Wende dich zurück zu mir, oh 
mein großer Herr!", die schon fast den Eindruck erweckt, daß man es hier mit einer 
religiösen Petition an eine Gottheit zu tun hat. Derartiges Flehen betrifft teilweise 
sicher die Bitte um Heilung oder sonstige nicht juristische Fragen, ein erklecklicher 
Teil der Bitten dürfte aber auch mit Rechtsentscheiden zu tun haben. 

26 So Kairo 50011, Migahid 1986, Band I, S. 93-96. 
27 Die Analyse von Migahid 1986, Band II, S. 99-105, der die Briefe mit einem Gericht im 

Jenseits zusammenbringen will, sehe ich mehr von typischen Einseitigkeiten im Fach 
Ägyptologie ausgelöst als durch den Wortlaut der Texte gedeckt. 

28 Boeser 1913, Taf. VII Nr. 48; gegen Knigge 2006, 129f. sicher noch in die 20. Dynastie zu 
datieren. 

29 Otto 1964, 28f. u. 11 lf.; Quaegebeuer 1997, 23f. 
30 Vgl. die Bearbeitung bei Quack 1995b, 114. 
31 Bei Mattha, in: Mond & Myers 1934, 56 ist das entscheidende Wort wnw.t verlesen worden; 

vgl. Quack 2005, 118. 
32 Spiegelberg 1925, S. 18-22; Spiegelberg 1926, T. 2. 
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Eine positive Antwort auf ein Flehen zeigt eine Erzählung, die als Schülerübung 
auf einem Krug erhalten ist.33 Der Held ist ein Syrer mit dem allerdings ägyptischen 
Namen ChaLamenti, der als Schneider in der Stadt Punub im Delta arbeitet. Er 
leidet Mangel und versucht deshalb, beim Geburtstag seines Bruders am Fest 
teilzunehmen. Dieser hetzt jedoch eine Gruppe von Leuten auf ihn, die ihn 
verprügeln und für tot wegtragen. In dieser Situation erlebt er die Erscheinung der 
Göttin Isis, der Großen, der Gottesmutter, der großen Göttin über sich. Er fleht sie 
an, den Rechtsstreit zwischen ihm und seinem Bruder zu kennen. Daraufhin findet er 
ein wertvolles Goldobjekt und überschüttet die Göttin mit Dank. Damit endet der 
Krug, und von der Geschichte ist zumindest nicht mehr überliefert. Obgleich nicht 
von einer formellen Einsetzung eines Verfahrens gesprochen wird, greift die Form 
der Bitte dezidiert die Phraseologie eines Prozesses auf und verwendet die Worte rh 
py hp t) wpy(.t) [irm] Hr-wcj „Kenne das Recht und das Urteil [mit] Haryotes" (Z. 
20). 

Gerade angesichts dieser Rolle der Isis kann es nicht überraschen, daß sie in der 
Anrufung eines magischen Papyrus aus dem 3. Jhd. n. Chr. auch das Epitheton ta ß 
s.t sbh „die vom Platz des Flehens" hat (pMag. LL15, 9).34 

Einen ausgesprochen bemerkenswerten Fall göttlicher Einmischung in Rechts
entscheidungen stellt der pDodgson dar.35 Darin handelt es sich um die Aufzeich
nung von Aussprüchen eines vergöttlichten Kindes, das inzwischen auch aus ande
ren Quellen als lokal verehrte Gestalt bezeugt ist.36 Sie betreffen unrechtmäßiges 
Verhalten zweier Personen. Es wird jeweils der Name des betreffenden, der vorher 
ein theophores Element enthielt, zu einer „gottlosen" Kurzform verändert, die kon
kreten Vergehen aufgezählt und vorgeschlagen, die Betroffenen sollten um Gnade 
flehen. Der Protokollant des Textes befindet sich am Tor des Tempels, also dem Ort, 
den wir als Ort der Rechtsentscheidung bereits kennengelernt haben und als Ort von 
Tempeleiden noch kennenlernen werden. 

Zu beachten ist, daß die Missetaten konkret in den religiösen Bereich fallen. Der 
Beschuldigte soll Wein getrunken haben, der für die Libationen für Osiris bestimmt 
war, feuchtfröhliche Feste gefeiert haben, als religiös angebrachte Trauer herrschte, 
durch Lärm den Gott geweckt und den Termin für religiöse Rituale verpaßt haben. 

Die ausgesprochene Strafe ist weit weniger drastisch, als man zunächst erwarten 
würde. Der Sprecher stellt fest, der Schuldige könne nicht im Dromos des Chnum 
flehen und sich darauf berufen, er wisse nicht, was er getan habe. Anschließend, aus 
nicht völlig klarem Zusammenhang heraus, kommt der Sprecher auf einige Vertreter 
zu sprechen, die Weizen abgemessen haben. Sie sind von ihm aufgefordert worden, 

33 Spiegelberg 1912; Quack 2005, 145f; Hoffmann / Quack 2007, 178180. 
34 Griffith & Thompson 1904, 104f. 
35 Zuletzt mehrfach bearbeitet, s. de Cenival 1987; Bresciani 1988; Martin 1994; ders., in Porten 

1996, 339345, T. 4; von Lieven 2004, 58. 
36 LaskowskaKusztal 2005 (mit teilweise sehr problematischen religionsgeschichtlichen Deutun

gen); von Lieven iV. 
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zu f lehen, u m gött l ichen Zorn zu vertreiben. Nespeme t selbst behauptet , ein Wor t fü r 
sie e ingelegt zu haben und keine Forderungen an sie zu haben. Dagegen habe 
C h n u m an ihnen Tadel gefunden 3 7 und den Zorn des Königs auf sie gerichtet , so daß 
ihre Felder w e g g e n o m m e n und ihre Leute getötet wurden , sie selbst vertr ieben,3 8 

weil sie auf den Hauptangeklagten gehört hatten. 
In e inem zwei ten Text auf demselben Papyrus wi rd eine andere Person e rmahnt 

und mit Vernichtung bedroht . Gleichzei t ig wird ihm aber nahegelegt , er solle einen 
bes t immten Brief , der ihm zugestel l t würde , verlesen; w e n n er ihn nicht lese, würde 
der Sprecher gegen ihn ergr immen, andernfal ls habe er keine Anklage . A u f mich 
e rwecken die Formul ie rungen am ehesten den Eindruck, daß hier eine Art fert ig auf 
gesetztes öf fent l iches Sündenbekenntn is in Rede steht, und der Angeklag te die Al
ternative hat, en tweder „mea cu lpa" zu sagen oder die Konsequenzen strafrecht l icher 
Akt ionen gegen ihn zu tragen. Auch w e n n das Element der Monumenta l i s i e rung des 
Sündenbekenntn isses noch fehlt , sehe ich die Angelegenhei t damit erstaunlich nahe 
an vielen der Texte der sogenannten „persönl ichen F römmigke i t " im Neuen Reich, 
die auch ein Eingeständnis von Fehlern und eine Bitte an die Gotthei t u m Vergebung 
beinhalten.3 9 Die sozialen Mechan i smen , die dahinter stehen, lassen sich vielleicht 
auch durch dieses Parallelbeispiel e twas besser er fassen. 

Ein dritter Text auf demselben Papyrus n i m m t den ersten Fall zu e inem späteren 
Zei tpunkt erneut auf. In e indr ingl ichem Ton wird er vermahnt , der sprechende Got t 
würde n i emanden bestrafen, ohne ihm zuvor die A u g e n zu ö f fnen , d.h. also, ihn 
seine Fehler erkennen zu lassen. W e r aber seine Sünden nicht bekenne , der 
verdoppele seine Strafe. Leider ist der Text an dieser Stelle sehr schlecht erhalten, 
eine tantal is ierende Erwähnung einer Stele (wyt) könnte aber e rö f fnen , daß nunmehr 
ein auch schrif t l ich publiziertes Sündenbekenntnis geforder t wird, wie wir es sonst 
spezif isch aus dem Neuen Reich kennen. 

Insgesamt scheint es eher, als sei der Vergöt t l ichte in d iesem Text der jenige , der 
als Mitt ler noch instrumentalisiert werden kann und gnädig ist, wenn die staatl iche 
Autori tät bzw. der Hauptgot t bereits in einer sehr negat iven Sicht der Dinge verhär
tet ist. Es wirkt so, als sei hier eine Instanz in das St rafsys tem eingebaut , die mehr 
der Diszipl inierung als der harten Bes t ra fung dient. Sofern Einsicht und Reue fest
gestellt wird , k o m m e n die Bet re f fenden sozusagen mit e iner Rüge (oder A b m a h 
nung?) und öffent l icher Bloßste l lung davon, müssen aber keine zu har ten Folgen 
tragen. Dies entspricht letztlich auch e inem durchgängigen Phänomen , daß bedeu
tende Personen bzw. Vergöt t l ichte als Mitt ler wirken können , we lche einen Kontakt 

37 Z. 31 f. ist wohl [gmi n^w] Hnm bw> zu lesen. 
38 Ihr Schicksal erinnert damit erstaunlich präzise an das des Wermai im Moskauer literarischen 

Brief, dem ebenfalls der Besitz entzogen, Angehörige getötet und er selbst vertrieben wurde; 
vgl. hierzu Quack 2001; Fischer-Elfert 2005, 215-232. 

39 Viele Textbeispiele bei Assmann 1999, 371-394 
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zur höheren Instanz, besonders dem Hauptgott des Tempels, herstellen und dabei 
helfend zur Seite stehen können.40 

Das Konzept der göttlichen Gnade sollte hier noch etwas vertieft werden, da es 
von realer sozialer Bedeutung war. Konkret geht es um eine Art von institutionali
siertem Flehen im Tempel. Es gibt aus der Ptolemäerzeit eine Reihe von erhaltenen 
Satzungen von Kultgenossenschaften, die auch Regeln für ein solidarisches Verhal
ten aufstellen.41 Darin wird auch das Flehen beim Gott als soziale Situation ange
sprochen, und zwar dezidiert in Parallele zu anderen Notlagen. „[Derjenige unter 
uns, der in] Haft eines Tempels eines Gottes [sein wird] oder auf dem , Platz des 
Flehens', oder an Krankheit leidet, oder gelaufen ist zum Platz des Eides(?) in den 
obengenannten Terminen, wir werden den Bevollmächtigten des ,Hauses' ausschi
cken, um ihm beizustehen." (pLille 29, Z. 16f). Diese Regelung steht zwischen sol
chen, wo es um ungerechte Inhaftierung geht, und solchen, wo es um den Tod von 
Mitgliedern geht. 

Ähnliche Zustände zeigt auch die Passage „Derjenige unter uns, der gehen wird, 
um den Gott anzuflehen, oder im Tempel eines Gottes inhaftiert ist, der Bevoll
mächtigte des ,Hauses' soll ihm beistehen, und wir werden ihm fünf Rationen brin
gen lassen" (pKairo CG 31179, Z. 17f.; ähnlich pKairo 30606, Z. 22f) . Man erkennt 
deutlich, wie sehr das Flehen nicht nur ein beliebiges persönliches Element ist, son
dern als eingespielte soziale Verhaltensweise so sehr erfordert sein kann, daß Rege
lungen dafür nötig sind  und ihre Nachbarschaft zu solchen, die Haft betreffen, 
macht hinreichend klar, daß sie in der Art des pDodgson als Mittel der Begnadigung 
im Tempelrecht relevant waren. 

Eine kuriose Bezeugung des Gnadenwesens findet sich auch im pBologna 3173, 
rt. 21vs. 8 aus der mittleren Ptolemäerzeit im Rahmen eines Traumberichts überlie
fert.42 „Ich finde einen Mann, der kommt, um auf dem Platz des Ausrufens zu fle
hen. Was er sagt: „Sachmet, rede für mich! Ich habe eine Lampe im Tempel des Sa
rapis berührt. Er hat all meine Leute irr werden (?) lassen." So sage ich: „Wenn es so 
ist, daß man (es) für dich wegen einer Lampe macht(e), wird man dir sofort gnädig 
sein. Du wirst das finden, was verloren war durch sie. Man wird dir einen Anteil als 
Ersatz geben." 

Da ich hier die Begriffe „Tempelhaft" und „Tempelrecht" verwende, ist eine ge
wisse Erläuterung nötig. In welchem Verhältnis stehen sie zu staatlichen Institutio
nen? Die Frage ist um so wesentlicher, als ich oben bei der Besprechung der Richter 
daran gezweifelt habe, daß ihre Zugehörigkeit zur Priesterschaft per se bedeutet, daß 
es sich um eine spezielle religiöse Gerichtsbarkeit handelt. Ich würde allerdings ex
plizit mit der Möglichkeit rechnen, daß es ein spezifisches Korpus von Regelungen 
gab, welche Tempelrecht und kultische Vergehen betrafen und eben spezifisch der 

40 Sehr gut kommt dies etwa in einer Inschrift des Amenhotep, Sohn des Hapu heraus (Varille 
1968, 24f.). 

41 deCenival 1972, 33f. 
42 Botti 1941, 12-16; Bresciani, Bedini, Paolini, Silvano 1978. 
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Jurisdiktion des Tempels unterstanden. Am besten faßbar sind sie in Form trüm
merhafter Texte, die bislang teilweise noch unediert sind. Es gibt ein offenbar sehr 
umfangreiches hieratisch geschriebenes Werk, das ich in einer römerzeitlichen Ab
schrift fassen kann, welches Regelungen für das korrekte Verhalten der Priester etwa 
bei Fragen der Speise und Kleidung betrifft und zudem Strafen, und zwar recht harte 
Strafen, für Personen vorsieht, welche religiöse Tabus übertreten und z.B. im heili
gen Bereiche Fische oder Vögel fangen. Mutmaßlich ist sogar ein bereits veröffent
lichter griechischer Papyrus als Übersetzung eben dieses Werkes aufzufassen.43 

Jedenfalls gibt es auch sonst in der papyrologischen Dokumentation Fälle, in denen 
auf ein solches ägyptisches Tempelrecht Bezug genommen scheint (Quaegebeur 
1980/81). 

Mutmaßlich hatte der Tempel für die davon betroffenen Fälle ein Recht auf 
Strafverfolgung, zumindest ließe sich dadurch das Nebeneinander scheinbar weltli
cher und religiöser Institutionen beim Gefängniswesen erklären. Es gibt sowohl eine 
Staats als auch eine Gotteshaft. Direkt nebeneinander genannt werden sie im soge
nannten altkoptischen Horoskop aus der Zeit um 100 n. Chr., wo es heißt .vq.upH 

XXTXZ xc nptu N K 6 TTNoyTe „er wird in Haft Pharaos oder des Gottes gehen".44 

Das Nebeneinander „staatlicher" und „religiöser" Autorität läßt sich auch auf 
dem Gebiet der Eide nachweisen. Diese sind in der ägyptischen Rechtsprechung 
immer von erheblicher Bedeutung gewesen. Für die Spätzeit sind sowohl Königs
eide45 als auch Tempeleide46 bezeugt. Will man sich nicht mit der Konstatierung ei
nes Undefinierten Nebeneinanders begnügen, sollte man untersuchen, ob sich in den 
jeweiligen Verwendungssituationen Unterschiede festmachen lassen. Ein erster 
Punkt ist bereits die Sprach und Schriftverwendung: Tempeleide sind fast aus
nahmslos in demotischer Sprache und Schrift gehalten, während für die Königseide 
in der Ptolemäerzeit griechische Belege häufiger als demotische sind.47 Ebenso 
auffällig ist das Beschreibmaterial. Alle Königseide stehen auf Papyrus, die Tempel
eide weit mehrheitlich auf Ostraka.41* Bei den wenigen Tempeleiden auf Papyrus ist 
die reale Eidesleistung am Ende des Textes notiert, diese Dokumente wurden also 
als Beweisstücke für spätere Zeiten archiviert. 

Der Begriff „Königseide" sollte dabei für die Ptolemäerzeit keineswegs 
implizieren, daß nur beim regierenden Herrscher bzw. Herrscherpaar geschworen 
wird. Dies ist ausschließlich zu Beginn dieser Textform, unter Ptolemaios II. der 
Fall. Ab Ptolemaios III. werden zum einen auch die verstorbenen Ahnen der Könige 
aufgenommen, somit das dynastische Element stärker betont. Vor allem aber wird 

43 Vgl. Quack 2000, S. 18f. 
44 Edition Cerny, Kahle, Parker, 1957; für die hier relevante Stelle s. Quack 2004b, 118. 
45 Minas2000 , 163-171. 
46 Kaplony-Heckel 1963; Abdel Aal 2005; vgl. Traunecker 1997, 44-46. 
47 Kaplony-Heckel 1963, 3 (514 demotische versus 5 griechische; die inzwischen zusätzlich 

publizierten dürften die Relationen nicht wesentlich ändern); Minas-Nerpel 1998, S. 164-166 
(41 gr. versus 20 demotische). 

48 Kaplony-Heckel 1963, 6f. 
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auch eine göttliche Komponente eingeführt, indem man Isis und Osiris bzw. Sarapis 
einfuhrt, meist noch erweitert durch ein globales „und alle Götter Ägyptens". Diese 
Komponente wird aber ganz anders gehandhabt als in den Tempeleiden. Jene 
nennen typischerweise die lokalen Gottheiten, d.h. den oder die Hauptgötter des 
jeweiligen Tempels sowie die beiwohnenden Götter, die Königseide dagegen einen 
ortsunabhängigen Bestand nationaler Götter. 

Ein Tempeleid ist ganz durchgängig eine Ausstellung als Vorlage, weshalb er 
normalerweise auch mit dem Wortlaut „Kopie des Eides, den NN schwören soll" 
beginnt; d.h. hier wird der Wortlaut eines noch zu leistenden Eides vorgegeben. 
Schwörender ist normalerweise der Beklagte. Nur ganz ausnahmsweise ist es der 
Kläger (Nr. 78), wenn der Beklagte bestreitet, eine Lieferung überhaupt erhalten zu 
haben; oder auch, wenn er versichern muß, daß er Schuldlasten des Beklagten findet 
(Nr. 143). Am Schluß findet sich oft eine Notiz, wem der Eid, d.h. wohl das Ostra
kon mit seinem Text, übergeben wurde. Der Eid dient als Mittel der Entscheidungs
findung im Rechtsverfahren, d.h. sofern die Person den Eid tatsächlich leistet, wer
den die Anklagen hinfällig und der Beklagte kann frei ausgehen. Andernfalls muß er 
der Anklage entsprechende Zahlungen u.ä. erbringen. Man wird davon ausgehen 
können, daß es sich hier um Fälle handelte, in denen Aussage gegen Aussage stand 
und die sonstigen Beweismöglichkeiten ausgeschöpft waren. Ort des Schwures ist 
meist das Tor oder der Dromos des Tempels, also die Bereiche, wo man sich im 
Übergang zum heiligen Bezirk befindet, aber noch Zutrittsmöglichkeiten für Jeder
mann bestehen. In diesen Torbereichen sind übrigens oft Aufforderungen zur Furcht 
vor der betreffenden Gottheit angebracht, die auch deren Augenmerk auf Rechtsfra
gen herausstellen.49 

Bei den Rechtssachen handelt es sich primär um Fragen des Zivilrechts, z.B. 
eheliche Treue und wirtschaftliche Korrektheit während der Ehe, Korrektheit sonsti
ger Geldgeschäfte, Streit um Besitz an Land, Darlehen, Immobilienstreitigkeiten und 
sonstige wirtschaftliche Fragen. Allerdings spielen auch Fragen potentieller Dieb
stähle oder Unterschlagungen eine Rolle. In klaren Fällen handelt es sich üblicher
weise um Versicherungen über bereits in der Vergangenheit liegende Vorgänge.50 

Ungewöhnlicher sind Eide, in denen Geschäftsführer von Partnerschaften oder grö
ßeren Verbänden für die Zukunft korrekte Geschäftsmethoden und Abrechnungen 
beschwören, oder eine Einzelperson korrekte Zahlung oder Unterlassung von Kla
gen verspricht (Nr. 216223). In ihnen fehlt logischerweise auch die Klausel über die 
Bußen und Restitutionen, welche für die Streitfälle über die Vergangenheit relevant 
ist. 

49 Traunecker 1997, 49-51. 
50 Selten, z.B. oTempeleide Nr. 44 u. 49, faßt Kaplony-Heckel 1963 als Zukunft auf, aber die 

philologische Basis scheint problematisch, da 44, Z. 5 mit i:irhy eindeutig die Relativform der 
Vergangenheit dasteht; 49, Z. 6 das merkwürdige bn-iw tw~y kaum Negation des Futurs sein 
kann (eher schon Schreibung für mn-tw-y „ich habe nicht"). 
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In den Königseiden sind die Verhältnisse markant anders. Zunächst einmal gilt, 
daß sie in ihrer schriftlichen Form nicht Vorlagen eines potentiell zu leistenden Ei
des sind, sondern ausschließlich Niederschriften eines bereits tatsächlich erfolgten. 

Eine erste große Gruppe davon bezieht sich auf Viehdeklarationen. In ihnen be
teuert der Eidleistende, daß er dem Fiskus gegenüber die Zahl seines Kleinviehs kor
rekt angegeben hat und es weder entfernte Tiere noch Depots von anderen Leuten 
gibt.51 Andere Fälle betreffen Pacht von Staats oder Tempelland, wo der Pächter die 
Erfüllung der Vertragsbestimmungen durch einen Eid zusätzlich garantiert,52 oder 
die Garantie der Rückgabe einer Harfe aus Tempelbesitz.53 Es gibt auch einen Beleg 
für einen Königseid einer Balsamierergruppe (pAshmolean Hawara 18), in Zukunft 
in bestimmten Ortschaften nicht mehr beruflich aktiv zu sein,54 und möglicherweise 
ähnliche Regelungen über künftige Balsamiererarbeiten und Kostenaufteilungen.55 

Die Tempeleide thematisieren niemals eine göttliche Strafe, wohl weil sie als 
selbstverständlich angesehen wird, da der Eid als Bezeugung der vergangenen Ak
tion seinen Wahrheitswert sofort erhält. Dagegen wird in den Königseiden typisch 
für den Fall der Einhaltung königliche Gunst, für den Fall der Verletzung königliche 
Strafe angekündigt. Dies dürfte damit zu tun haben, daß der Königseid meist auf die 
Zukunft geht und sein Wahrheitswert sich erst nach dem Zeitpunkt der Eidesleistung 
erweisen kann. 

Hier sollte man auch auf die reale Bedeutung des Eides in normativen juristi
schen Texten hinweisen. In den erhaltenen Fragmenten demotischer Rechtsbücher 
gibt es Fälle, in denen eben dort, wo andere Beweismittel nicht zu Gebote stehen, 
der Eid einer Partei bzw. der Zeugen den Ausschlag gibt, ebenso auch, wenn quasi 
im Offenbarungseid jemand versichern muß, daß er zahlungsunfähig ist.56 Ob es sich 
um einen Königs oder Gotteseid handelt, ist dabei unsicher, obgleich der Vergleich 
mit den real bezeugten Fällen eher für letzteres spricht. Man sollte aber betonen, daß 
dies eben nur dann der Fall ist, wenn nicht eindeutige Dokumente den Ausschlag 
geben und ein Eid im Verfahren folglich gar nicht vorgesehen ist. Die Nutzung des 
Eides, der eine Konzeption beinhaltet, daß der Gott als Rechtsgarant und Strafer des 
Meineidigen auftritt, ermöglicht somit im sozialen Leben gerade die Klärung derje
nigen Fälle, die andernfalls in der Schwebe bleiben müssen. 

51 Zur Deutung der Klausel s. Quack 1995a. 
52 So etwa pBerlin 3080 bei Spiegelberg 1914; de Cenival 1991, 17-21. 
53 Erichsen 1938. 
54 Reymond 1973, S. 126-136; Pasek 2007, 1. Teil, S. 458f., 2. Teil, S. 558-567. 
55 Papyrus Florenz 7127, s. Botti 1941, 38-43; mehrfach zu verbessern, insbesondere rt. 1-3 lies 

(r)-h.t pi gy (n) iri Ip.t (r):wn.n>.w-iw=n iri n.im^f ß hl.t „in der Art der Arbeit, die wir früher 
machten". 

56 Zivilprozessordnung: Lippert 2003, S. 98-100 u. 112. Codex Hermopolis: Donker van Heel 
1990, S. 5 (2, 16. 19), 27 (3, 9f.), 37-39 (4, 5f. 9), 43 (4, 15-18), 47-49 (4, 26. 28. 32), 53 (5, 
9f.), 57 (5, 19), 59 (5, 24), 61 (5, 27. 29), 65 (6, 3), 73 (7, 4), 75 (7, 6), 79-81 (7, 21-24), 83 (7, 
30f.), 87 (8, 9), 91 (8, 22f. 25f.), 99 (9, 6-8), 105 (9, 24f.). 
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Damit komme ich auch zu dem, was ich resümierend glaube, dem Material ent
nehmen zu können. Der Bezug auf höhere Mächte wie die Götter ist nicht einfach 
eine Konkurrenz zu einer zivilen Verwaltung, neben der er chaotisch einen zweiten 
Weg darstellen würde. Vielmehr ist er eine sinnvolle Erweiterung da, wo man ohne 
ihn im Dilemma bleiben würde. Das gilt für den Eid, sofern Aussage gegen Aussage 
steht, für Orakelentscheidungen, wenn keine ausreichenden Beweismittel zur Hand 
sind, ebenso wie für Flüche gegen künftige Eingriffe, derer man potentiell selbst 
staatliche Institutionen verdächtigt. Für das Gnadenwesen dürfte die göttliche Kom
petenz ohnehin evident sein. Dabei sollte man auch im Auge behalten, daß im Rah
men der ägyptischen Kultur zumindest die überwiegende Mehrzahl der Menschen 
die Götter nicht nur als Manipulationsmittel für die Bevölkerung betrachtet, sondern 
real an sie und ihre Macht geglaubt hat. Wo aber die Beweislage durch Aussagen 
oder Dokumente hinreichend klar ist, kommt man auch ohne Götter aus. 

Abschließend sollte ich sagen, daß ich meine Quellen aus einem sehr breiten 
Spektrum herangezogen habe, unter Einschluß vieler Dinge, die man kaum in einer 
rechtsgeschichtlichen Darstellung erwarten würde. Dies beruht nicht etwa auf man
gelnder methodischer Herangehensweise, und auch nicht darauf, daß unsere direkten 
Quellen für Rechtsnormen aus der betreffenden Zeit immer noch nur sehr trüm
merhaft erhalten sind. Vielmehr liegt der Gedanke zugrunde, daß man gerade Phä
nomene wie die Relevanz der Götter im Rechtssystem nur dann einem Verständnis 
näher bringen kann, wenn man einen ganzheitlichen Ansatz bei der Erforschung al
ter Kulturen verfolgt. 
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